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Vertreter des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V. und des Börsenvereins 
des Deutschen Buchhandels e.V. haben sich auf eine Charta zum gemeinsa-
men Verständnis von § 52 a UrhG nach Inkrafttreten der Urheberrechtsnovel-
le1 im Oktober 2003 verständigt.2 Paragraph 52 a UrhG ist eine gesetzliche 
Lizenz. Sie privilegiert den Unterricht und die wissenschaftliche Forschung, 
indem es gestattet ist, ohne dass es einer Zustimmung des Rechtsinhabers 
bedarf, Werkteile und einzelne Beiträge aus Zeitungen und Zeitschriften sowie 
Werke geringen Umfangs in Netze einzustellen, die dann einem begrenzten 
Kreis von Unterrichtsteilnehmern oder wissenschaftlich Arbeitenden zugäng-
lich gemacht werden können.3 Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Vorla-
ge bereits elektronisch vorliegt oder ob Gedrucktes erst digitalisiert werden 
muss.  

Der Börsenverein hat gegen den Eingang dieses Ausnahmetatbestandes in 
die Gesetzesnovelle erheblichen Widerstand geleistet. Die Verleger befürchte-
ten, dass Bibliotheken nunmehr sich absprechen würden, zugespitzt nur noch 
ein Exemplar käuflich zu erwerben, und die Informationsversorgung der Bib- 
liotheksnutzer via Netz in Anwendung des § 52 a UrhG in allen Bibliotheken 
stattfindet. Schlagzeilen wie „Stellen Sie sich vor, Sie schreiben ein Buch und 
der Staat nimmt es Ihnen weg“4, sollten das Bundesjustizministerium und das 
Parlament im Gesetzgebungsprozess beeinflussen. Hier aber sprach man sich 
bewusst für das Privileg zugunsten der Bildung und Wissenschaft aus und 
stützte sich dabei auf die Empfehlung aus der EU-Urheberrechtsrichtlinie5, die 
in Art. 5 Abs. 3 Buchst a die öffentliche Zugänglichmachung und Vervielfälti-
gung zugunsten von Unterricht, Forschung und Wissenschaft ausdrücklich 

                                                           

1 Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft vom 
10.Sept.2003 (BGBl I vom 12.Sept. 2003) 

2 Die Charta wurde am 9. Oktober 2003 vom Beirat des DBV angenommen und bes-
tätigt. Sie ist in diesem Heft abgedruckt unter der Rubrik: Aus dem DBV. 

3 Zur Erläuterung des § 52 a UrhG vgl.: Beger, Gabriele: Urheberrechtsnovelle vom 
Bundestag beschlossen. In: BIBLIOTHEKSDIENST 37 (2003) 5, S. 654 (auch unter 
www.zlb.de/Publikationen im Volltext) 

4 www.52a.de 

5 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwand-
ten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, Amtsblatt der Europäischen Ge-
meinschaft L 167/10 
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den Mitgliedsstaaten als Ausnahme freistellte, wenn damit kein mittelbarer 
oder unmittelbarer wirtschaftliche Zweck verfolgt wird. Um den Befürchtun-
gen der Verlegerseite Rechnung zu tragen, wurde ein Kompromiss gefunden. 
Der Deutsche Bundestag, initiiert von dem Abgeordneten Tauss, schrieb 
erstmalig eine Befristung in das Urheberrechtsgesetz: § 52 a UrhG gilt bis 
zum 31.12.2006. Bis dahin soll festgestellt werden, welche Auswirkungen er 
tatsächlich hat.  

Gesetzliche Lizenzen, d.h. Ausnahmetatbestände sind nur dann zulässig, 
wenn sie sich auf einzelne definierte Sonderfälle, wie sie der Unterricht und 
die wissenschaftliche Forschung darstellen, beschränken. Darüber hinaus darf 
die Anwendung nicht zu einer unverhältnismäßigen Beeinträchtigung der be-
rechtigten Interessen der Rechtsinhaber führen, welche zum Beispiel bei ei-
nem völlig veränderten Kaufverhalten vorliegen könnte.6 Die Anwendung von 
Ausnahmen muss auch immer geboten sein. Geboten sein bedeutet, dass 
das gewünschte Ergebnis nicht problemlos und zumutbar z.B. durch Kauf 
oder Leihe des Werkes erreicht werden kann.7 Der Begriff zumutbar umfasst 
zwar nicht explizit den Preis, aber die Lizenzgebühr darf dennoch nicht unver-
hältnismäßig über den Gesamtkosten der Selbstherstellung liegen. Auch ist es 
unzumutbar, wenn z.B. eine Lizenz für ein Jahreabonnement abgeschlossen 
werden muss, um nur einen Beitrag daraus zugänglich zu machen. Es geht 
also bei der vorliegenden Charta darum, den Bibliotheken einen Verhaltens-
kodex an die Hand zu geben, der geeignet ist, die Grundsätze und Vorausset-
zungen für eine gesetzliche Ausnahme zu erhalten. 

Daraus ergeben sich die drei zentralen Aussagen in der Charta: 
1. Das Erwerbungsverhalten nicht aufgrund des § 52 a UrhG zu verändern. 
2. Literatur, die vor Ort vorhanden ist, zu verwenden und  
3. soweit die benötigte Literatur vom Rechtsinhaber elektronisch problemlos 

und zumutbar zur Verfügung gestellt werden kann, einen Lizenzvertrag ab-
zuschließen. 

Des weiteren befinden sich in der Charta Begriffsbestimmungen, da die Be-
gründung zu § 52 a UrhG dazu nur wenige Aussagen macht: 
1. Unterricht ist nicht nur der Schulunterricht, sondern auch die Vorlesung, 

das Seminar, ein Kurs. 

                                                           

6 Art. 9 Revidierte Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und 
Kunst (sog. Dreistufentest) und Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie zur Harmonisierung be-
stimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der In-
formationsgesellschaft.  

7 Schricker: Urheberrecht. Kommentar. 2. Aufl. München. 1999: Rd Nr. 24 zu § 53 
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2. Zugangsberechtigt im Rahmen des Unterrichts sind alle Teilnehmer an 
den o.g. Unterrichtsformen, unabhängig vom Ort, an dem sie sich befin-
den.  

3. Zugangsberechtigt im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung kann 
eine Person sein, aber auch ein Kreis von Personen, der an einem be-
stimmten Forschungsgebiet gemeinsam arbeitet. 

4. Die Beschränkung auf Werkteile darf nicht durch die sukzessive Entnahme 
von Werkteilen aus dem immer gleichen Werk umgangen werden. 

5. Werke geringen Umfangs sind auch vollständige Bilder, Fotos, Abbildun-
gen. 

6. Die Bestimmung der Zugänglichmachung an einen bestimmten Kreis von 
Personen ist durch technische Schutzmaßnahmen sicherzustellen. Diese 
können z.B. durch passwortgeschützte Zugangskontrollen realisiert wer-
den. 

§ 52 a UrhG ist vergütungs- und verwertungsgesellschaftspflichtig. Damit in 
den Genuss der Tantieme der konkrete Autor und der entsprechende Verlag 
kommt, sind alle Anwender aufgefordert, die konkreten Daten der genutzten 
Werke zu registrieren. 
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